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Teilfläche II

ZEICHENERKLÄRUNG zu Teil A
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 Abs. 2 BauNVO

Sonstige Sondergebiete  SO-I/PV bis SO-IV/PV mit der Zweckbestimmung Photovoltaik-
Freiflächenanlage

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 BauNVO

Grundflächenzahl

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 1 und 3 BauNVO

Baugrenze    

4. VERKEHRSFLÄCHEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Private Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungsline

Ein- bzw. Ausfahrt und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen

5. FÜHRUNG VON OBERIRDISCHEN ODER UNTERIRDISCHEN VERSORGUNGSANLAGEN UND
-LEITUNGEN § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Elektroleitung, unterirdisch

Telefonleitung, unterirdisch

6. GRÜNFLÄCHEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Private Grünfläche

7. MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR
ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25b BauGB

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Maßnahmenfläche M1 - extensives Grünland

Maßnahmenfläche M3 - Entwicklung einer Grünlandbrache für Offenlandbrüter (hier: Feldlerche und
Grauammer) in der Teilfläche I

Maßnahmenfläche M4 - Entwicklung einer Grünlandbrache für Offenlandbrüter (hier: Feldlerche) in der
Teilfläche III

Maßnahmenfläche M5 - Entwicklung einer Grünlandbrache i. V. m. dem Erhalt eines Feldgehölz-
bestandes in der Teilfläche IV

8. SONSTIGE PLANZEICHEN

Kennzeichnung von Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind
gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB, Altlastverdachtsfläche - Altablagerung Nr. 0330700308 „Kuhle bei
Bärensprung“

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
gem. § 9 Abs. 7 BauGB

Abgrenzung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung innerhalb eines sonstigen Sondergebietes
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 5 BauNVO

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

      A       Punkt, siehe textliche Festsetzung Nr. 4.2

Flurstücksgrenze mit Flurstücksbezeichnung

Geländehöhe in Metern über NHN des amtlichen Bezugssystems DHHN 2016

Bodendenkmal-Vermutungsflächen

geschütztes Biotop - Kleingewässer, beschattet (Biotopcode 02122)  (§ 30 BNatSchG i. V. m. § 18
BbgNatSchAG)
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Teil B - TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 Abs. 2 BauNVO
1.1 Es werden die sonstigen Sondergebiete SO-I.1/PV, SO-I.2/PV, SO-II/PV, SO III/PV, SO-IV.1/PV und 

SO-IV.2/PV mit der Zweckbestimmung Photovoltaik-Freiflächenanlage festgesetzt.
1.2 In den sonstigen Sondergebieten mit der Zweckbestimmung Photovoltaik-Freiflächenanalage sind 

zulässig:
• das Aufstellen von Solarmodulen sowie der notwendigen Trafostationen und Monitoringcontainer, 

inkl. Batteriespeicher
• das Aufstellen von Kameramasten zur Überwachung der Anlagen
• die Anlage erforderlicher Erschließungs- und Wartungswege in Teilversiegelung
• das Verlegen von Kabeln ausschließlich als Erdkabel in min. 0,8 Metern Tiefe
• erforderliche Brandschutzeinrichtungen für die Löschwasserversorgung
• die Errichtung eines Sicherheitszaunes

2. Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16, 18 und 19 BauNVO
2.1 Für die sonstigen Sondergebiete mit der Zweckbestimmung Photovoltaik-Freiflächenanalage wird 

jeweils eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,7 festgesetzt. Der Abstand zwischen den Modulreihen 
muss für
• SO-I.1/PV mindestens 3,50 Meter,
• SO-I.2/PV mindestens 4,40 Meter,
• SO-II/PV mindestens 3,50 Meter,
• SO III/PV mindestens 3,50 Meter,
• SO-IV.1/PV mindestens 3,50 Meter und für
• SO-IV.2/PV mindestens 5,50 Meter
betragen.

2.2 Eine Überschreitung der Grundflächenzahl in allen sonstigen Sondergebieten gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO ist unzulässig.

2.3 Die zulässige Grundfläche der erforderlichen Nebenanlagen beträgt je sonstiges Sondergebiet 
SO-I/PV bis SO-IV/PV 1.000 m².

2.4 Die zulässige Grundfläche zusätzlicher Verkehrsflächen beträgt 5.000 m² je Sondergebiet (SO-I/PV bis 
SO-IV/PV).

2.5 Die maximal zulässige bauliche Höhe der Solarmodule beträgt 3,50 Meter und darf nicht überschritten 
werden. Sonstige dem Zweck der Anlage dienende  erforderliche Nebenanlagen dürfen eine bauliche 
Höhe von 4,20 Meter nicht überschreiten. Ausgenommen hiervon sind Kameramasten zur 
Überwachung der Photovoltaik-Freiflächenanlage, deren maximal zulässige bauliche Höhe 5,00 Meter 
beträgt.

2.6 Bei Errichtung eines Sicherheitszaunes beträgt dessen maximal zulässige Bauhöhe 2,50 Meter 
inklusive Übersteigschutz. Im Bodenbereich ist eine Bodenfreiheit von mindestens 15 cm sicherzu- 
stellen, damit Kleintiere dauerhaft Durchschlupf finden. Der Sicherheitszaun ist um mind. 0,5 Meter zur 
Geltungsbereichsgrenze einzurücken, wenn die Geltungsbereichsgrenze entlang einer Flurstück- 
grenze verläuft.

2.7 Als Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen gelten die im Amtlichen Lageplan festgesetzten 
Geländehöhen des amtlichen Bezugssystems DHHN 2016.

3. Überbaubare Grundstücksflächen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 1 und 3 BauNVO
Die Errichtung baulicher Anlagen ist ausschließlich innerhalb der festgesetzten Baugrenzen zulässig. 
Ausgenommen hiervon sind die Kameramasten zur Überwachung der Anlagen, der Sicherheitszaun, 
erforderliche Erschließungswege sowie Kabel, die innerhalb der sonstigen Sondergebiete auch 
außerhalb der Baugrenzen zulässig sind.

4. Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
4.1 Die festgesetzten privaten Verkehrsflächen sind in wassergebundener Bauweise („Schotterrasen“) in 

Teilversiegelung herzustellen und müssen eine Tragfähigkeit für Fahrzeuge mit mind. 3,5 Tonnen 
Achslast gewährleisten

4.2 Die Geltungsbereichsgrenze der Teilfläche III ist zwischen den Punkten A und B zugleich 
Straßenbegrenzungslinie.

4.3 Erforderliche Erschließungswege innerhalb der sonstigen Sondergebiete sind als „Schotterrasen“ in 
Teilversiegelung maximal 4,00 Meter breit herzustellen, mit Ausnahme der Kurvenradien und müssen 
eine Tragfähigkeit für Fahrzeuge mit 3,5 Tonnen Achslast gewährleisten.

5. Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB
Das in allen sonstigen Sondergebieten (SO-I/PV bis SO-IV/PV) anfallende unbelastete Nieder- 
schlagswasser ist auf den Vegetationsflächen der jeweiligen Grundstücke, innerhalb des Plangebietes, 
zu versickern.

6. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

6.1 Maßnahme M1 – Entwicklung eines extensiven Grünlands, jeweils in den SO-I/PV bis SO-IV/PV
Auf allen mit M1 gekennzeichneten Flächen zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist 
extensives Grünland zu entwickeln. Die Fläche M1 entspricht der Abgrenzung des jeweiligen sonstigen 
Sondergebietes.

6.2 Maßnahme M3 – Erhaltung und Erweiterung einer Grünlandbrache für Offenlandbrüter (hier: Feldlerche
und Grauammer) in der Teilfläche I
Auf der mit M3 gekennzeichneten Fläche zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist die 
bestehende Grünlandbrache als Grüninsel für Vögel des Offenlandes (hier: Feldlerche und 
Grauammer) zu erhalten und zu erweitern.

6.3 Maßnahme M4 – Entwicklung einer Grünlandbrache für Offenlandbrüter (hier: Feldlerche) in der 
Teilfläche III
Auf der mit M4 gekennzeichneten Fläche zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist eine 
Grünlandbrache als Grüninsel für Vögel des Offenlandes (hier: Feldlerche) zu entwickeln.

6.4 Maßnahme M5 – Entwicklung einer Grünlandbrache i. V. m. dem Erhalt eines Feldgehölzbestandes in 
der Teilfläche IV
Auf der mit M5 gekennzeichneten Fläche zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist das 
bestehende Feldgehölz und Kleingewässer zu erhalten. Auf den an das Feldgehölz und Kleingewässer 
angrenzenden Teilen der Fläche M5 ist eine Grünlandbrache als Grüninsel zu entwickeln.

7. Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Nutzungen bis zum Eintritt bestimmter Umstände gem. § 9 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB

7.1 Die festgesetzten Nutzungen im jeweiligen sonstigen Sondergebiet sind nur bis zum Ablauf der 
Betriebsdauer der Photovoltaik-Freiflächenanlage von 25 Jahren (mögliche Verlängerung max. 
5 Jahre) zulässig. Nach dem Ablauf der Betriebsdauer sind alle baulichen Anlagen vollständig zu 
beseitigen. Als Folgenutzung wird die Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt.

7.2 Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung 
sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

HINWEISE

1. Pflegehinweise zu den festgesetzten Maßnahmen
1.1 Pflegehinweise zur Maßnahme M1 - Entwicklung eines extensiven Grünlands

Auf den mit M1 gekennzeichneten Flächen zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind eine 
Bodenbearbeitung oder ein Pflegeumbruch zu unterlassen. Davon ausgenommen ist die 
Bodenbearbeitung durch Walzen und Schleppen, die jeweils nur bei Bedarf und nach Abstimmung mit 
der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Prignitz maximal einmal im Jahr bis Ende Februar 
durchzuführen ist.
In der Regel ist bereits genug Samenpotential im Boden vorhanden. Eine Nachsaat ist nur bei Bedarf 
und nach Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Prignitz durchzuführen. 
Als Saatgut ist eine regionale Saatgutmischung des Ursprungsgebietes 4 - Ostdeutsches Tiefland zu 
verwenden.
Um Verletzungen der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG im Zuge der erforderlichen 
Pflegemaßnahmen für die Artengruppe Vögel vorab ausschließen zu können, sind auf der 
Maßnahmenfläche erforderliche Pflegemaßnahmen grundsätzlich nur außerhalb der Hauptbrutzeit 
(01.03.-15.07.) im Zeitraum 16.07.-28./29.02. eines Folgejahres zulässig. In Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Prignitz können abweichende Mahdtermine vereinbart 
werden, wenn gewichtige Gründe (bspw. vermehrtes Auftreten von Jakobs-Kreuzkraut oder 
Brandschutz) vorliegen.
Im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (1.-5. Jahr) ist maximal 2x jährlich eine Mahd 
außerhalb der Hauptbrutzeit durchzuführen, wobei das anfallende Mahdgut zur Aushagerung des 
Standortes von der Fläche zu beräumen ist.
Im Rahmen der sich anschließenden Unterhaltungspflege ist je nach noch vorhandener 
Nährstoffverfügbarkeit im Boden und dem daraus resultierenden Aufwuchs höchstens 1x jährlich, aber 
mindestens alle 3 Jahre, eine Mahd außerhalb der Hauptbrutzeit durchzuführen. Das Mahdgut ist von 
der Fläche zu beräumen.
Die Mahd hat grundsätzlich mindestens 10 cm über Geländeoberkante stattzufinden und ist 
vorzugsweise mit einem Messerbalkenmähwerk durchzuführen, wobei damit die Verwendung 
konventioneller Mähwerke nicht ausgeschlossen ist.
Auf der Fläche grundsätzlich unzulässig sind das Ausbringen von Pflanzenschutz- und Düngemitteln 
sowie Herbiziden und Insektiziden. Ausgenommen hiervon ist eine bedarfsweise Gesundungskalkung  
in der Maßnahmenfläche.
Optional kann die Pflege anstelle von Mahd auch durch Schafbeweidung erfolgen, wobei je nach 
Aufwuchs in der Maßnahmenfläche 4-6 Schafe/ha vorzusehen sind.

Im Zuge der Herstellung der Maßnahmenflächen sowie der anschließenden Bewirtschaftung sind die 
die Vorgaben zur Fertigstellungs-, Entwicklungs- sowie Unterhaltungspflege gem. DIN 18916, 18917 
und 18919 zu berücksichtigen.

1.2 Pflegehinweise zu den Maßnahmen M3 bis M5 - Erhaltung und Erweiterung bzw. Entwicklung 
von Grünlandbrachen
In der Regel ist bereits genug Samenpotential im Boden vorhanden. Eine Nachsaat ist nur bei Bedarf 
und nach Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Prignitz durchzuführen.
Auf den Maßnahmenflächen M3 bis M5 ist jeweils eine Mahd nach folgenden Maßgaben 
durchzuführen:
• außerhalb der Hauptbrutzeit, d. h. nur vom 1. September bis 28./29. Februar des Folgejahres,
• jährliche abschnittsweise Mahd auf je 1/3 der Fläche oder Mahd der gesamten Fläche alle 3 Jahre,
• keine Bodenbearbeitung, z. B. durch Walzen oder Schleppen,
• kein Einsatz von Pestiziden, Düngern und Pflanzenschutzmitteln auf und unmittelbar angrenzend an

die Fläche, Ausnahmen (z. B. gezielter Herbizideinsatz im Falle des Aufkommens von 
Problemarten) sind in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde möglich.

Anstelle einer Mahd ist auch eine extensive Schafbeweidung mit 4 bis 6 Tieren pro Hektar möglich.
Die Maßnahmenflächen M3 bis M5 sollen im 1. bis 3. Jahr nach Genehmigung der Baumaßnahme 
durch einen Fachgutachter hinsichtlich ihrer Eignung begutachtet werden. Das Ergebnis wird der 
unteren Naturschutzbehörde vorgelegt.

2. Abfallwirtschaft und Bodenschutz
In der Planzeichnung ist die Altlastverdachtsfläche – Altablagerung Nr. 0330700308 „Kuhle bei 
Bärensprung“ gekennzeichnet.
Gemäß § 31 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) ist jede Auffälligkeit in 
Bezug auf Bodenkontaminationen bzw. Auffinden von Altablagerungen unverzüglich der unteren 
Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Landkreises Prignitz anzuzeigen.
Eventueller Aushub von kontaminiertem Bodenmaterial bei Erdarbeiten auf der Altablagerung muss 
ordnungsgemäß entsorgt und ggf. ersetzt werden.
Aus Gründen des vorsorgenden Bodenschutzes sind defekte Module unverzüglich abzubauen und 
ordnungsgemäß zu entsorgen.

3. Denkmalschutz
im Bereich des o. g. Vorhabens sind derzeit keine Bodendenkmale im Sinne des Gesetzes über den 
Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 (GVBI. 
Bbg. 9, 215 ff) §§ 1 (1), 2 (1)-(2) registriert.
In den gekennzeichneten Flächen des Vorhabenbereichs besteht jedoch aufgrund fachlicher Kriterien 
die begründete Vermutung, dass hier bislang noch nicht aktenkundig gewordene Bodendenkmale im 
Boden verborgen sind.
Auflagen im Bereich von Bodendenkmal-Vermutungsflächen:
Die Termine der Erdarbeiten in den ausgewiesenen Bodendenkmalvermutungsbereichen sind daher 
sowohl der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde als auch dem Brandenburgischen Landes- 
amt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum, Referat Großvorhaben, zwei Wochen im 
Voraus mitzuteilen.
Sollten während der Bauausführung bei Erdarbeiten - auch außerhalb der als Bodendenkmal- 
vermutungsbereich gekennzeichneten Flächen - Bodendenkmale (Steinsetzungen, Mauerwerk, Erd- 
verfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Knochen, Tonscherben, Metallgegenstände u. Ä.) entdeckt 
werden, sind diese unverzüglich der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brand- 
enburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum anzuzeigen 
(BbgDSchG § 11 <1> und <2>). Die Entdeckungsstätte und die Funde sind bis zum Ablauf einer 
Woche unverändert zu erhalten, damit fachgerechte Untersuchungen und Bergungen vorgenommen 
werden können. Gemäß BbgDSchG § 11 (3) kann die Denkmalschutzbehörde diese Frist um bis zu 2 
Monate verlängern, wenn die Bergung und Dokumentation des Fundes dies erfordert. Besteht an der 
Bergung und Dokumentation des Fundes aufgrund seiner Bedeutung ein besonderes öffentliches 
Interesse, kann die Frist auf Verlangen der Denkmalfachbehörde um einen weiteren Monat verlängert 
werden. Die Denkmalfachbehörde ist berechtigt, den Fund zur wissenschaftlichen Bearbeitung in 
Besitz zu nehmen (BbgDSchG § 11 <4>).
Werden in den ausgewiesenen Vermutungsbereichen und darüber hinaus archäologische Dokument- 
ationen notwendig, so hat die/der Träger/in des Vorhabens nach Maßgabe der §§ 7 (3), 9 (3)-(4) und 11 
(3) BbgDSchG sowohl die Kosten der fachgerechten Dokumentation im Rahmen des Zumutbaren zu 
tragen als auch die Dokumentation sicherzustellen.

4. Gewässerschutz
Die erforderlichen Trafostationen sind entsprechend den Anforderungen des § 62 Wasserhaushalts- 
gesetz (WHG) i. V. m. den §§ 17, 18 und 34 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasser- 
gefährdenden Stoffen (AwSV) zu errichten und zu betreiben.
Die Trafostationen sind auf einer flüssigkeitsundurchlässigen Fläche herzustellen. Sie müssen dauer- 
haft beständig gegenüber den zu erwartenden Belastungen (chemisch, thermisch und mechanisch) 
sein.

RECHTSGRUNDLAGEN

1. BauGB: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S.
3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 
geändert worden ist

2. BauNVO: Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 176) geändert worden ist.

3. PlanZV: Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

4. BbgBO: Brandenburgische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
November 2018 (GVBl. I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 
(GVBl. I/23, [Nr. 18]).

KARTENGRUNDLAGE

Grundlage zur Erstellung der Planzeichnung sind die vom Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Peter Hartmann 
(öffentlich bestellter Vermessungsingenieur) am 22.04.2024 zur Verfügung gestellten digitalen 
Vermessungsdaten.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB)

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 1 „Solarpark Gumtow“ (Stand ____________) 
wurde am __.__.______ von der Gemeindervertretung der Gemeinde Gumtow beschlossen. Die 
Begründung inkl. Umweltbericht nebst Anlagen wurde von der Gemeindevertretung gebilligt.

Gumtow, den ____________ _________________
Siegel Bürgermeister

2.  Ausfertigung

Es wird bestätigt, dass der Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 „Solarpark 
Gumtow“ und die textlichen Festsetzungen mit dem hierzu ergangenen Beschluss der 
Gemeindevertretung vom __.__.______ übereinstimmen.

Gumtow, den ____________ _________________
Siegel Bürgermeister

3. Bekanntmachung/Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der 
Plan auf Dauer von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu 
erteilen ist, sind am __.__.______ im Schaukasten und im Internet unter 
www.gemeindegumtow.de ortsüblich bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen
(§ 215 Absatz 1 BauGB) gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und weiter auf die Fälligkeit und das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Absatz 5 BauGB) hingewiesen worden.
Die Satzung ist am __.__.______ in Kraft getreten.

Gumtow, den ____________ _________________
Siegel Bürgermeister

4. Katastervermerk

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom 
__.__.______ und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und 
Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch 
eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig 
möglich.

 _________, den ____________ _________________
Siegel                     Vermessungsstelle
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Teilfläche III

Teilfläche IV

DARSTELLUNGEN AUSSERHALB DES GELTUNGSBEREICHES

Gemarkungsgrenze

Richtungsangabe

geplante Zuwegung bis zur Einfahrt SO-I

7. Umweltüberwachung
Gemäß § 4c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die 
auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere 
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu 
sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Gegenstand der Überwachung ist 
auch die Durchführung von Darstellungen oder Festsetzungen nach § 1a Abs. 3 Satz 2 
BauGB und von Maßnahmen nach § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB.
Im Rahmen einer naturschutzfachlichen Begleitung des geplanten Vorhabens sind durch 
entsprechend fachkundige Personen regelmäßige Funktionskontrollen bezüglich der 
geplanten Maßnahmen durchzuführen. Die frist- und ordnungsgemäße Durchführung der 
baubegleitenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ist zu kontrollieren. Die 
Durchführung der ökologischen Baubegleitung ist mit dem Gutachter und der unteren 
Naturschutzbehörde abzustimmen.
Die Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen M1 bis M5 ist zu kontrollieren. 
Dazu ist die Umsetzung des Pflegeregimes für die Maßnahmen M1 bis M5 regelmäßig zu 
überachen und die Entwicklungsziele der Maßnahmen sind regelmäßig auf Erfolg zu über- 
prüfen. Es wird angestrebt, alle erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durch 
geeignetes Fachpersonal zu begleiten sowie zur Pflanzung der Hecke (externe Maßnahme 
M2) eine Fachfirma einzusetzen.

Maßnahmenfläche Lage Länge Größe
M2.1 Gemarkung Gumtow, Flur 3,

Flurstück 133/1 ca. 815,6 m ca. 4.073,6 m²

M2.2 Gemarkung Gumtow, Flur 3,
Flurstück 133/1 ca. 364,0 m ca. 1.820,2 m²

M2.3 Gemarkung Gumtow, Flur 3,
Flurstücke 128 und 325 ca. 453,7 m ca. 2.253,0 m²

M2.4 Gemarkung Granzow, Flur 2,
Flurstücke 93, 98 und 99 ca. 577,7 m ca. 2.878,6 m²

KARTENGRUNDLAGE

Grundlage zur Erstellung der Planzeichnung sind die vom Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Peter Hartmann 
(öffentlich bestellter Vermessungsingenieur) am 22.04.2024 zur Verfügung gestellten digitalen 
Vermessungsdaten.

5. Artenschutz
5.1 Vermeidungsmaßnahme V1 – Bauzeitenregelung für Offenlandbrüter

Zum Schutz der im Offenland lebenden Brutvögel sind alle bauvorbereitenden Maßnahmen sowie 
Baumaßnahmen zur Errichtung der PV-Freiflächenanlage ausschließlich im Zeitraum vom 
1. September bis 28./29. Februar eines Folgejahres zulässig.
Abweichend davon können Baumaßnahmen auch unter folgenden Maßgaben in der Brutzeit der Arten- 
gruppe stattfinden:
1. Baumaßnahmen auf der Vorhabenfläche, die vor Beginn der Brutzeit begonnen wurden, können, 

sofern sie ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, in der Brutzeit beendet werden. Eine mögliche 
Unterbrechung der Baumaßnahme darf höchstens 7 Tage betragen.

2. Baumaßnahmen können auch in der Brutzeit stattfinden, wenn vor Beginn der Brutzeit (1. März) in 
den Baufeldern eine Vergrämung durch Schleppen erfolgt und das Schleppen bis zum Beginn der 
Baumaßnahmen oder bis zum Ende der Brutzeit (31. August) alle 7 Tage wiederholt wird.

3. Alternativ zur Vergrämung durch Schleppen können die Bauarbeiten in der Brutzeit beendet 
werden, wenn eine Vergrämung mit Flatterband unter folgenden Maßgaben erfolgt:
4.1 Die Vergrämungsmaßnahme muss spätestens zu Beginn der Brutzeit (1. März) bzw. bei 

Bauunterbrechung von mehr als sieben Tagen spätestens am achten Tag eingerichtet sein 
und bis zum Baubeginn funktionsfähig erhalten bleiben.

4.2 Das Flatterband ist in einer Höhe von min. 50 cm über dem Boden an geeigneten Pfosten 
anzubringen. Dabei muss sich das Band ohne Bodenkontakt immer frei bewegen können, ggf. 
ist die Höhe des Bandes an die Vegetationshöhe anzupassen. Der Abstand der Pfosten 
zueinander soll maximal 10 m betragen. Baubereiche, die größer als 20 m an der breitesten 
Stelle sind, sind nicht nur außen abzusperren, sondern darüber hinaus durch weitere Bahnen 
auf den Flächen zu unterteilen. Der Abstand der Bahnen innerhalb dieser Flächen darf nicht 
größer als 10 m sein.

4.3 Zur Gewährleistung ihrer Funktionstüchtigkeit ist die Maßnahme im Turnus von maximal 
14 Tagen zu kontrollieren. Über die Kontrollen sind Protokolle anzufertigen, in denen auch 
besondere Ereignisse z.B. Schäden und eingeleitete bzw. durchgeführte Maßnahmen erfasst 
werden.

Die Maßnahme ist durch eine ökologische Baubegleitung zu betreuen und mit der zuständigen unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Prignitz im Detail abzustimmen.

5.2 Vermeidungsmaßnahme V2 – Bauzeitenregelung bei Vorkommen von Greifvögeln
Zur Vermeidung eines Verstoßes gegen das Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sind alle 
bauvorbereitenden Maßnahmen sowie Baumaßnahmen zur Errichtung der PV-Freiflächenanlage in 
einem 300-m-Umkreis um einen besetzten Horst des Rotmilans und einem 200-m-Umkreis um einen 
besetzten Horst des Mäusebussards ausschließlich im Zeitraum 16. Mai bis 28./29. Februar eines 
Folgejahres und somit außerhalb der Reviergründungszeit und frühen Brutzeit der Arten zulässig.
Wenn Baumaßnahmen in der Brutzeit der Arten geplant sind, ist zunächst durch eine ökologische 
Baubegleitung zu prüfen, ob die im Jahr 2020 nachgewiesenen Horste des Rotmilans und des 
Mäusebussards im aktuellen Jahr besetzt sind. Bei einem Negativnachweis ist der Nichtbesatz des 
jeweiligen Horstes gegenüber der unteren Naturschutzbehörde nachzuweisen. Die vorgenannte 
Bauzeitenregelung entfällt in diesem Fall.

5.3 Vermeidungsmaßnahme V3 – Amphibienschutzzaun
Zur Bauvorbereitende Maßnahmen und alle Baumaßnahmen sind außerhalb der Wanderungszeiten 
von Amphibien, d. h. außerhalb des Zeitraums vom 1. März bis 15. August durchzuführen. Bauarbeiten 
innerhalb dieses Zeitraums sind zulässig, wenn ein Amphibienschutzzaun im östlichen Randbereich 
der südlichen Teilfläche IV errichtet und bis zum Ende der Bauaktivitäten funktionsfähig erhalten wird. 
Der Zaun ist im Turnus von maximal 7 Tagen zu kontrollieren. Über die Kontrollen sind Protokolle 
anzufertigen, in denen auch besondere Ereignisse erfasst werden, z. B. Schäden und eingeleitete bzw. 
durchgeführte Maßnahmen. Die Maßnahmen sind von Amphibienexperten durchzuführen.

6. Externe Kompensationsmaßnahme M2 - dreireihige landschaftstypische Heckenpflanzung mit 
Überhältern auf den Maßnahmenflächen M2.1 bis M2.4
Auf den Maßnahmenflächen M2.1 bis M2.4 auf einer derzeitigen intensiv genutzten Ackerfläche 
(außerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1) ist zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft jeweils eine dreireihige landschaftstypische Hecke mit 
Überhältern zu entwickeln.
Dazu sind die Flächen dreireihig mit Sträuchern der Qualität Str. 2xv, ohne Ballen, 60-100 cm 
dreitriebig oder mehr mit einem Pflanz- und Reihenabstand von 1,50 m zu bepflanzen. Alle 15,0 Meter 
ist in der mittleren Reihe anstelle eines Strauches ein Überhälter der Qualität Hei. 125-200 cm oder 
mehr zu pflanzen.
Der Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz vom 02.12.2019 „Verwendung 
gebietseigener Gehölze bei der Pflanzung in der freien Natur“ [ABl./20, S. 203] ist bei der 
Pflanzenauswahl zu berücksichtigen.
Es sollen standortgerechte Arten in einer Mischung mit mehreren Arten zur Verwendung kommen. Die 
empfohlenen Arten als Sträucher und Überhälter können den Erläuterungen im Teil C - Begründung 
entnommen werden.
Für die Gehölzpflanzungen sind die Vorgaben zur Fertigstellungs-, Entwicklungs- und 
Unterhaltungspflege der DIN 18916, 18917 und 18919 beachtlich.
Die Hecken sind für die ersten 3 Jahre zum Schutz vor Wildverbiss einzuzäunen und fachgerecht zu 
pflegen. Die Schutzeinrichtungen gegen Wildverbiss können bei gesicherter Kultur, frühestens nach 3 
Jahren, entfernt werden.
Nach der Etablierung können die Hecken regelmäßig fachgerecht zurückgeschnitten werden, 
abschnittsweise und nicht öfter als alle 5 Jahre. Die Überhälter sind dabei zu schonen.
Auf der Fläche unzulässig sind eine Düngung (ausgenommen während der Fertigstellungspflege) 
sowie das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden und Insektiziden.
Die Maßnahmenflächen M2.1 bis M2.4 befinden sich auf den folgenden Flurstücken, sind 5 Meter breit 
und weisen folgende Längen und Größen auf:
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